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Wichtig !!

Die grauen Restmüllcontainer (770 L und 1.100 L) werden bei 14-tägiger Leerung

am gleichen Tag wie die grauen Restmülltonnen geleert.

Bei wöchentlicher Leerung fi ndet die Leerung am ausgewiesenen Tag statt.

1/1 = St. Tönis, Bezirk 1 · 1/2 = St. Tönis, Bezirk 2

1 = St. Tönis (gesamt) · 2 = Vorst (gesamt)

 = wöchentliche Containerabfuhrwö.
Con

1/1 = St. Tönis, Bezirk 1 · 1/2 = St. Tönis, Bezirk 2

1 = St. Tönis (gesamt) · 2 = Vorst (gesamt)

 = wöchentliche Containerabfuhrwö.
Con

Tannenbaumabfuhr:

1: am 07.01.2010

2: am 08.01.2010
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Wichtig !!

Die grauen Restmüllcontainer (770 L und 1.100 L) werden bei 14-tägiger Leerung

am gleichen Tag wie die grauen Restmülltonnen geleert.

Bei wöchentlicher Leerung fi ndet die Leerung am ausgewiesenen Tag statt.
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Gartengrün-Bündelsammlung
(maximal 2 cbm je Grundstück)

TV 2: 26.04.2010 25.10.2010

TV 1/1: 27.04.2010 26.10.2010

TV 1/2: 28.04.2010 27.10.2010

Abfall- und Wertstoffabfuhr 2010 Stadt Tönisvorst

Abfall- und Wertstoffabfuhr 2010 Stadt Tönisvorst
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Bezirksaufteilung:
St. Tönis - Bezirk 1

Ackerstraße Grenzstraße Osterheide

Akazienallee Haferkamp Ostring

Alter Graben Hasenheide Oststraße

Am Marienheim Hospitalstraße Pappelallee

Anton-Beusch-Straße Hoteser Weg Pastorsbusch

Auf dem Haspel Hülser Straße Pastorswall

Bahnstraße Im neuen Roth Prinzenburg

Benrader Straße Industriestraße Rebhuhnweg

Berliner Straße Jägerstraße Ringstraße

Birkenstraße Josef-Schultes-Straße Rosenstraße

Biwak Kaiserstraße Rosental

Blumenstraße Kastanienallee Rue de Sées

Bogenstraße Kirchenfeld Schulstraße

Bong Kirschenallee Seidenstraße

Bremmental Kolpingstraße Selder

Buchenplatz Kopernikusstraße Sonnenweg

Buchenstraße Kornstraße Steinheide

Burgstraße Krefelder Straße Sternstraße

Corneliusweg Kurze Straße Stock

Dammstraße Laschenhütte Stockweg

Dresdener Straße Leipziger Straße Südstraße

En de Bongert Ludwig-Jahn-Straße Tannenstraße

Fasanenstraße Martinstraße Theo-Mülders-Straße

Feldburgweg Maysweg Ulmenstraße

Feldstraße Mörterfeld Unterweiden

Florastraße Mühlenstraße Weberstraße

Friedensstraße Neustraße Wilhelmplatz

Garnstraße Niedertorstraße Willicher Straße

Gartenstraße Nordring 

Gelderner Straße Nüss Drenk 

St. Tönis - Bezirk 2

Alter Markt Heideweg Roßstraße

Am Düngelshof Heinrich-Böll-Straße Schäferstraße 

Am Schluff Hermann-Hesse-Straße Schelthofer Straße

Am Wasserturm Hochstraße Siedlerweg

Antoniusstraße Höhenhöfe Sperberstraße

Blaumeisenweg Im Westend Südring

Brauereistraße Ingerstraße Tack

Bückersdyk Kardinal-Cardijn-Str. Tackweg

Corneliusplatz Kehner Heide Tempelsweg

Corneliusstraße Kehner Weg Unterschelthof

Drosselweg Kirchplatz Verbindungsstraße

Droste-Hülshoff-Straße Kirchstraße Viersener Straße

Düsseldorfer Straße Krähenfeld Vorster Straße

Elsternweg Lenenweg Westring

Finkenweg Lerchenstraße Wiesengrund

Fliethgraben Marktstraße Wolfgang-Borchert-Straße

Friedrichstraße Ortmannsweg Zur Alten Weberei

Gerhart-Hauptmann-Straße Rathausplatz

  

Abfall- und
Wertstoffabfuhr 2010

Bitte beachten Sie die geänderten Abfuhrtage !!!

                Entsorgungsfachbetrieb

Sperrgutanmeldung: 02151/79 2929 · Fax-Nr.:  0 2151/79 2999

e - m a i l :  i n f o @ s t a e d t e r e i n i g u n g - g e r k e . d e

I n t e r n e t :  w w w . s t a e d t e r e i n i g u n g - g e r k e . d e

K o s t e n l o s e  S e r v i c e - N u m m e r :   0 8 0 0 / 0 0 4 1 3 7 2

47918 Tönisvorst · Lenenweg 39 · Telefon (0 2151) 7929-0

Allgemeines

Alle abzufahrenden Gefäße (Tonnen und Container) sind am jeweiligen Abfuhrtag ab 6.00 Uhr 

möglichst auf dem Gehweg vor dem Grundstück so bereitzustellen, dass keine Behinderung 

der Passanten entsteht.

Wenn im Einzelfall Ihre graue Tonne nicht ausreicht, können Sie für den sogenannten Über-

hang besonders gekennzeichnete Abfallsäcke erwerben. Im Kaufpreis ist die Abfuhrgebühr 

enthalten.

Verkaufsstellen für Abfallsäcke:

–  St. Tönis: Verwaltungsgebäude, Bahnstr. 15 - Bürgerbüro 

–  Vorst: Verwaltungsgebäude, Markt 3 - Bürgerbüro

Beschädigte oder abhanden gekommene Abfallbehälter -grau/braun/grün- sind bei der 

Firma Gerke unter der Rufnummer 0 2151/79 290 oder 0800/0041372 zu melden.

Beschädigte oder abhanden gekommene Abfallbehälter -gelb- sind bei der HML GmbH 

unter der Rufnummer 0800 0373 465 (kostenlose Hotline) zu melden.

WICHTIG  !!!
Die grauen Restmüllcontainer (770 L und 1100 L) werden bei 14-tägiger Leerung grundsätzlich 

am gleichen Tag wie die grauen Restmülltonnen geleert. Bei wöchentlicher Leerung fi ndet die 

Leerung am ausgewiesenen Tag statt.

„Hilfe zu Fragen bezüglich gewerblicher Abfälle erhalten Sie bei der Abfallberatung des Kreises 

Viersen, Telefon: 0 2162 / 39-12 07, 12 12 und 12 18”.

Abfallmeßsystem (Ultraschallmeßsystem)

Von der Stadt wurde ein Ge bührenmodell entwickelt, welches auf der Grundlage der Ultraschall-

messung basiert. Dieses System wird seit 1997 bereits erfolgreich in der Stadt angewandt.

Um die Abfallbehälter und die Abfallmengen einem bestimmten Grundstück genau zuordnen 

zu können, müssen diese entsprechend gekennzeichnet sein. Das ge schieht durch einen 

sogenannten Chip. Auf diesem Chip ist elektronisch festgehal ten, zu welchem Grundstück 

der jeweilige Abfallbehälter gehört. Beim Entleeren des Behälters werden diese Daten zu-

nächst elektronisch gelesen. Anschließend erfolgt die erste Ultraschallmessung mit der das 

Abfallvolumen im Behälter ermittelt wird. Der Behälter wird geleert, der Inhalt anschließend 

ein zweites Mal per Ultraschall geprüft. Aus der Differenz zwischen Vorher- und Nachher-

messung errechnet sich die tatsächlich entsorgte Abfallmenge. Eventuell in den Behältern 

verbliebene Rückstän de -verklebt, vereist, zu stark verdichtet- beeinfl ussen die Gebühr 

somit nicht. Gab es bisher im Regelfall nur eine Gebühr, wird seit dem 01.01.1997 bei den 

Gebühren differenziert nach:

- Grund- / Behältergebühren

- Entleerungsgebühren

- Entsorgungsgebühren

Grund- / Behältergebühren 

In die Grundgebühr fl ießen die Abfallentsorgungsteilleistungen, wie Entleerung der 

Straßenpapierkörbe, Bündel- oder Sondermüllsammlungen, Sperrgut, etc. ein. Für die 

Gestellung der Behälter werden die Gestellungskosten abdeckende Gebühren erhoben. Die 

Grundstückseigentümer oder Verwalter als Gebührenpfl ichtige bestellen die erforderlichen 

Abfallbehälter bei der Abfallberatung der Stadtverwaltung / Telefon: 02151 / 999-124.

Entleerungsgebühren  

Mit jedem Entleerungsvorgang werden für die Entleerung und den Transport der mit der 

Entleerung überlassenen Abfälle (Restmüll, kompostierbare Pfl anzenabfälle) zur Ent-

sorgungsanlage Gebühren fällig. Über die Höhe dieser Gebühren wird im Prinzip durch 

Herausstellen oder Nichtherausstellen der Abfallbehälter entschie den. Bitte be denken Sie 

aber auch die hygienischen Probleme bei längeren Abfuhrrhythmen so wie bei organischen 

Abfällen die Kompostierfähigkeit.

Für die grüne Tonne (Papier und Pappe) werden 13 Abfuhren fi x abgerechnet.

Wird in der Absicht, Gebühren sparen zu wollen, der Behälterinhalt stark gepresst, kann 

es passieren, dass sich der Inhalt beim Versuch der Leerung nicht aus dem Be hälter löst. 

Der Behälter bleibt dann ungeleert- die Entleerungsgebühr wird dann trotzdem fällig. Ein 

übervoller Behälter, der sich nicht mehr schließen lässt, wird als übervoll registriert. 

Entsorgungsgebühren

Restabfall wird verbrannt.

Pflanzliche Abfälle werden zu Kompost verarbeitet. Papier und Pappe werden sor-

tiert und der Wiederverwertung zugeführt. Auch sperrige Abfälle, Elektro-/Elektro-

nikaltgeräte und Schadstof fe werden sortiert, zerlegt und behandelt. Soweit wie 

möglich, erfolgt eine Wiederverwertung. Nicht Verwertbares wird schadlos beseitigt.

All diese entsor gungswirtschaftlichen Maßnahmen kosten Geld. Dieses Geld ist von der 

Stadt an den Kreis, der für die Behandlung und Beseitigung der Abfälle zuständig ist, zu 

zah len und der Stadt durch die Verursacher zu ersetzen. Die der Stadt entstehenden Kosten 

fl ießen in die Entsorgungsgebühren ein. Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach den der 

Stadt mit Behälterentleerung überlassenen Mengen, die bei der grauen Tonne (Restmüll) 

und der braunen Tonne (organische Abfälle) per Ultraschall ge messen werden.

Wichtige Hinweise zum System

– Gehen einmal Daten verloren, so wird anhand der ermittelten Daten des laufenden Jahres

   ein entsprechender Mittelwert hierfür eingesetzt.

– Neben der bestehenden Kennzeichnung (kleines rotes Schild oder weiße Aufschrift) sollten

   die Gefäße zusätzlich vom Grundstückseigentümer gekennzeichnet werden.

Welche Abfälle gehören in die »Grüne Tonne « ?

In die grüne Tonne dürfen nur saubere Papier- und Pappabfälle eingefüllt werden. Auch

solche, die für die Dualen Systeme bestimmt sind.

Dazu zählen insbesondere:

– Zeitungen, Illustrierte, Prospekte, Kataloge, Telefonbücher, Schreibpapier,

– Computerpapier, Zigarettenschachteln (ohne Stanniolpapier), Lebensmittelverpackungen

Es ist unzulässig, diese wiederverwertbaren Abfälle über den grauen Restabfallbehälter 

zu entsorgen.

Nicht in die grüne Tonne gehören:

– nassfest imprägnierte oder beschichtete Papiere (z.B. Milch- oder Safttüten),

– Pergament- und Transparentpapier, selbstdurchschreibendes Papier,

– Butterbrot- und Fettpapier,

– Fotos, Kohlepapier, Stanniolpapier, Folien,

– Einwegteller und -becher, (wenn verschmutzt, beschichtet oder nicht aus Papier),

– verschmutzte Papiere und Pappen,

– Tapeten, Kaffeefi lter,

– Hygienepapiere (Taschentücher, Küchenrollen)

– gefütterte Versandtaschen, Klebeetiketten, u.a.

Grüne Tonnen, die andere Stoffe als verwertbare Papier und Pappabfälle enthalten, 

werden nicht geleert!

Ferner werden bei der Abfuhr der grünen Tonnen und Container keine losen Kartona-

gen und Bündel mitgenommen.

Gelbe W ertstoffsäcke /-tonnen

In die gelben Behältnisse gehören Einweg-Verkaufsverpackungen aus Leichtstoffen, wie:

– Aluminium, Metall;

 Getränke- und Konservendosen, Verschlüsse, Aluminiumschalen, -deckel etc.

– Kunststoffe;Folien(Tragetaschen,Beutel,Einwickelfolien), leere Flaschen(von Spül-, 

 Wasch-und Körperpfl egemitteln), leere Becher (Milchprodukte, Margarine etc.) Schaum-

 stoffe (Obst- und Gemüseschalen etc.), Styroporverpackungen (z.B. von Elektrogeräten)

– Verbundstoffe; Getränke- und Milchkartons, Vakuumverpackungen etc.

Die Verkaufsverpackungen sollten restentleert/löffelrein sein. Nicht in den Gelben Sack/die 

Gelbe Tonne gehören Papier- und Pappabfälle (gehören in die kommunale grüne Wertstoff-

tonne), Einwegglas (gehört in die, im Stadtgebiet aufgestellten Depotcontainer), Verkaufsver-

packungen schadstoffhaltiger Füllgüter (außer wenn die Beschriftung die leere Verpackung 

eindeutig der gelben Tonne oder dem gelben Sack zuweist), sowie Windeln, Hygienepapier, 

etc..

Das Logo Grüner Punkt       und Inseroh      kann dem Verbraucher als Sortierhilfe dienen, 

obwohl seit dem Jahr 2009 keine Kennzeichnungspfl icht für Verkaufsverpackungen mehr 

besteht. Eine detaillierte Sortierhilfe fi nden Sie auch unter: www.hml-online.de.

Auch in diesem Jahr ist die HML GmbH im Auftrag der Dualen Systeme für die Samm-

lung der Verkaufsverpackungen zuständig. Für Sie bedeutet dies weiterhin:

 Gelbe Säcke gibt es an allen Sammelfahrzeugen der HML GmbH, im Foyer des Verwaltungs-

 gebäudes St. Tönis, Bahnstr. 15, sowie im Bürgerbüro Vorst, Markt 3.

 Bestellungen der Gelben Tonnen werden bei der HML GmbH gerne schriftlich, telefonisch

 oder über ein Anforderungsformular im Internet entgegen genommen.

– Die Gelben Tonnen und Gelben Säcke werden alle zwei Wochen geleert bzw. abgeholt.

 Die entsprechenden Termine können Sie diesem Abfallkalender entnehmen.

– Sie haben Fragen zum Dualen System? Wenden Sie sich an die HML GmbH:

 HML Handel Marketing Logistik GmbH, Am Selder 9, 47906 Kempen

Kostenlose Hotline aus dem deutschen Festnetz: 0800 / 037 34 65  –  Kostenpfl ichtige 

Hotline: 01805/373465 (0,14e/Min. aus dem deutschen Festnetz, Tarife aus dem deut-

schen Mobilfunknetz können abweichen, ab dem 01.03.2010 max. 0,42e/Min.).

Internet: www.hml-online.de

Die HML GmbH wird auch in diesem Jahr stichprobenartige Kontrollen der Gelben Tonnen 

durchführen. Fehlbefüllte Gelbe Tonnen werden nicht entleert und mit einem Aufkleber ver-

sehen, der zur Nachsortierung auffordert. Bei wiederholter, gravierender Fehlbefüllung wird 

ggfs. die gelbe Tonne sogar zeitweise entzogen.

Bitte unterstützen Sie die hochwertige Wiederverwertung der Verkaufsverpackungen, 

indem Sie die Gelben Tonnen/Gelben Säcke korrekt befüllen.

Braune Tonne

Was gehört in die braune Tonne?

In die braune Tonne gehört zunächst einmal all das, was bislang schon über die städtischen 

Pfl anzenabfallsammlungen entsorgt wurde. Also alle pfl anzlichen Abfälle aus dem Garten 

(Ast- und Strauchwerk). Es werden auch Küchenabfälle pfl anzlicher Herkunft mitentsorgt, 

sofern sie nicht gegart oder sonstwie zubereitet sind. Knochen, Fisch- und Fleischabfälle 

gehören in die graue Restmülltonne! Eine kurze, wenn auch nicht abschließende Aufzäh-

lung zeigt, wieviele Arten von kompostierbaren Abfällen über die braune Tonne zu einer 

Verwertung gegeben werden können:
– Obstschalen – Teichpfl anzen mit und ohne Wurzeln
– Gemüseschalen – Wurzeln, z.B. von kleinen Sträuchern,
– Blumen mit und ohne Wurzeln  Bodendeckern (kleine Baumstubben)
– Zwiebeln, Zwiebelschalen – Blumensträuße ohne Bindematerial
– Gras- und Rasenschnitt – Rasensoden
– Hecken-, Strauch-  – Tee mit und ohne Filter
 und Baumschnitt (zerkleinert) – Kaffeesatz mit und ohne Filter
– Laub aus dem Garten – Wildkräuter
– Obstkerne, Obstkitschen – Zimmerpfl anzen mit und ohne Wurzeln    –  u.a. 

Wichtiger Hinweis: Geleert werden nur korrekt befüllte braune Tonnen! Organische Abfälle 

bitte lose in die braune Tonne geben. Zu stark verdichtete kompostierbare Abfälle können 

dazu führen, dass der Behälter zu schwer ist und demnach nicht geleert werden kann.

Gartengrün-Bündelsammlung

Bitte beachten Sie hierbei, dass das Stamm- und Astwerk mit verrottbarer Schnur oder Kordel 

(keinen Draht oder Kunststoffschnur) verschnürt ist und der einzelne Ast einen Durchmesser 

von maximal 15 cm nicht überschreitet. Das gesamte Bündel darf maximal eine Länge von 

1 Meter und einen Durchmesser von 40 cm aufweisen. Wurzeln und Grünabfälle in Säcken 

werden nicht mitgenommen. Wichtig! Die maximale Menge an Gartengrün-Bündeln darf 

2 cbm je Grundstück nicht überschreiten.

Glasiglus
Jeder Abfallbesitzer wird gebeten, Flaschen und sonstige Hohlgläser (mit und ohne Deckel) 

in die im gesamten Stadtgebiet aufgestellten Glasiglus einzuwerfen.

Einwurf: werktags von 7.00 - 19.00 Uhr

Glascontainerstandort St. Tönis          
– Am Marienheim / Rue de Sées – Jägerstraße (Bushaltestelle Kindergarten)
– Benrader Straße (Taxihaltestelle) – Kornstraße / Ecke Feldstraße
– Benrader Straße (Haus Nr. 50)  (gegenüber Gaststätte)
– Biwak (Haus Nr. 158) – Krähenfeld (Parkstreifen vor Haus Nr. 8)
– Corneliusplatz – Leipziger Straße (Supermarkt) 
– Corneliusstraße – Lenenweg (Parkstreifen vor Haus Nr. 39)
– Dresdener Straße (Wendehammer) – Maysweg / Ecke Südstraße
– Feldburgweg / Ecke Laschenhütte – Mühlenstraße (Parkplatz Supermarkt)
– Feldstraße (gegenüber Garagenhof) – Osterheide
– Friedrichstraße (Dreieck vor Haus Nr. 47) – Pastorsbusch / Ecke Kirchenfeld 
– Gelderner Straße (Rosentalhalle)  (Grünfl äche)
– Grenzstraße/Kornstraße (Parkstreifen) – Rosental (gegenüber Haus Nr. 34)
– Höhenhöfe (Parkplatz Supermarkt) – Südstraße / Sternstraße (Grünfl äche)
– Hospitalstraße / Blumenstraße – Westring / Ingerstraße
                         (Parkplatz) – Wilhelmplatz / Kurze Straße

Glascontainerstandort  Vorst
– Am Sportplatz (Parkplatz) – Kapellenstraße (Parkbucht Friedhof)
– Anrather Straße (Gaststätte) – St. Töniser Straße 
– Gerkeswiese  (gegenüber Action Medeor) 

– Hauptstraße (Parkplatz Volksbank) – Wiemespfad (Rudi Demers Halle)

Sperrgutabfuhr
Zum Sperrgut gehören nur solche Abfälle, die wegen ihrer Größe (nicht wegen ihrer Men-

ge) nicht in die zugelassenen Abfallbehälter passen. Sperrgut wird im Jahr insgesamt 

zwölfmal eingesammelt. Die Abfuhr muß telefonisch bei der Städtereinigung Gerke 

- Telefon (02151)792929 oder 0800/0041372  - angemeldet werden. Bei der Anmel-

dung wird sofort der Abfuhrtermin mitgeteilt. Anmeldeschluß: 3 Werktage vor der Abfuhr.

Wichtig: Das Sperrgut ist am Ihnen mitgeteilten Tag ab 06:00 Uhr möglichst auf dem Geh-

weg vor dem Grundstück so bereitzustellen, dass keine Behinderungen für Passanten ent-

stehen.Sollte aus besonderen Gründen das Sperrgut an einer anderen Stelle bereitgestellt 

werden (z.B. Rückfront des Hauses), so ist dies bitte bei der Anmeldung bereits mitzuteilen. 

Pfl anzenabfälle sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte zählen nicht zum Sperrgut.

Nutzen Sie hierfür die angebotenen, besonderen Sammlungen.

Nicht zum Sperrgut gehören:
– Hausmüll aller Art  – Pfl anzenabfälle
– Elektro- und Elektronikaltgeräte – Verpackungskartons
– Abfälle aus Produktionsbetrieben (Gewerbeabfälle) sowie aus Umbauten und Abbrüchen
   (Bauschutt/-stoffe, größere Eisenteile, WC, Waschbecken, Badewannen, Fenster, Türen, etc.)
– sämtliche Kfz-Teile (Reifen, Felgen etc.)

Diese Abfälle werden bei der Sperrgutabfuhr nicht mitgenommen. Im Hinblick auf die Be-

seitigung von Abfällen, die weder Hausmüll noch Sperrgut sind, ist der Abfallbesitzer selbst 

verantwortlich. Hier bieten sich folgende Möglichkeiten an:

Selbstbeförderung zum kreiseigenen Entsorgungsstandort Viersen an der L 475

(Anschlußstelle Autobahn A61) zwischen den Ortsteilen Süchteln und Dülken.

Telefon 0 2162/103 24- 0

Die Anlieferung ist entgeltpfl ichtig!

Öffnungszeiten:  montags bis freitags von 7.00-17.00 Uhr, samstags von 7.00-13.00 Uhr

Inanspruchnahme eines Abfuhrunternehmens mittels Sonderauftrag gegen entsprech-

ende Vergütung.

Zu Erdaushub und Bauschutt fragen Sie bitte bei der Abfallberatung des Kreises Viersen 

nach, Telefon: 02162/39-1207, 1212, 1218.

a)

b)

c)

Einsammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Seit dem 01.01.2006 dürfen Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht mehr der grauen Tonne 

oder dem Sperrmüll zugeführt werden. Großgeräte (Kühlgeräte, Herde, Fernsehgeräte etc.), 

in haushaltsüblichen Mengen, werden nach telefonischer Anmeldung von der Firma Gerke 

abgeholt. Telefon: 02151/792929 oder 0800/0041372.

Kleingeräte (Radio, Bügeleisen, Toaster, Energiesparlampen etc.), in haushaltsüblichen Men-

gen, sind bei der Abgabestelle der Stadt abzugeben. Diese befi ndet sich auf dem Betriebs-

gelände der Entsorgungsfi rma Gerke, Lenenweg 39. Öffnungszeiten: montags bis freitags 

von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr, samstags von 08:00 bis 13:00 Uhr. Die Abholung bzw. Anliefe-

rung der Geräte ist entgeltfrei.

Wichtig:

Die Großgeräte sind am Ihnen mitgeteilten Tage ab 6.00 Uhr möglichst auf dem Gehweg vor 

dem Grundstück so bereitzustellen, dass keine Behinderungen für Passanten entstehen.

Sollen Elektro- und Elektronikaltgeräte außerhalb der kommunalen Abfuhrtermine entsorgt 

werden, können sie auch von privaten Anlieferern direkt an der zentralen Sammelstelle des 

Kreises Viersen, Hindenburgstr. 160, 41749 Viersen, abgegeben werden. Dies gilt für große 

wie für kleine Geräte aus privatem Gebrauch und für vergleichbar genutzte Geräte aus dem 

Gewerbe in haushaltsüblichen Mengen. Bei der Abgabe wird kein Entgelt erhoben. Anliefe-

rungen von anderen Abfällen sind überwiegend entgeltpfl ichtig.

Wohin mit Schadstoffen (Sondermüll) aus dem Haushalt?

Die Schadstoffe sind zum jeweiligen Standort des Schadstoffmobils zu transportieren.

Keine Abholung von Haus zu Haus - Bitte keine offenen Behälter bringen.

Schadstoffe sind feste oder fl üssige Stoffe, die wegen ihrer Gefahr für die Umwelt nicht mit 

dem Hausmüll beseitigt werden dürfen. Eine kurze Aufzählung macht schon deutlich, welche 

Abfälle aus dem Haushalt, beispielsweise dazu gehören:

Batterien (sollten jedoch in erster Linie beim Händler abgegeben werden), Lacke, Lösungs-

mittel, Laugen, Pfl anzenschutzmittel. Ausgehärtete – lösungsmittelfreie Farbreste und Disper-

sionsfarbreste entsorgen Sie bitte über Ihren Hausmüll.

Auch Altmedikamente entsorgen Sie bitte über Ihren Hausmüll oder geben Sie diese bei 

einer Apotheke ab.

Ausgediente Starterbatterien (z.B. vom KFZ) geben Sie bitte Ihrem Händler zurück.

4 Sammlungen pro Jahr  2 x in St. Tönis

   2 x in Vorst

Standort: St. Tönis  Parkplatz Willicher Straße

Standort: Vorst  Parkplatz Gerkeswiese

Zeit:    9.00 bis 12.00 Uhr

Außerhalb der festgesetzten Sondermüllsammeltermine kann Sondermüll aus Haushalten 

auch am Entsorgungsstandort Viersen-Süchteln, Hindenburgstr. 160,

montags bis freitags von 7.00 bis 17.00 Uhr, samstags von 7.00 bis 13.00 Uhr angeliefert 

werden. Telefon: 0 2162/10324-15.

Die Anlieferung ist entgeltpfl ichtig!

Ihre Annahmestelle für Wertstoffe bzw. Abfälle

– mitten in Tönisvorst, Lenenweg 39 –

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr

 Samstag von 8.00 bis 13.00 Uhr   NEU!!! 
Folgende Abfallfraktionen können Sie anliefern:

Wertstoffhof
Städtereinigung Gerke GmbH

Weitere Informationen, auch zu Entsorgungspreisen, erhalten Sie

unter der kostenlosen Service-Nummer: 0800 / 0041372

Hinweis: Nicht angenommen werden Restmüllabfälle aus dem gewerblichen 

Bereich sowie Abfälle aus Haushalten, die über die kommunale Abfuhr einge-

sammelt werden.

 © Bau- und Abbruchholz © Boden

 © Bauschutt © Sperrige Abfälle (kein Sperrmüll)

 © Baustellenmischabfall © Elektronikschrott

  u.v.m.




